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Asylverfahrensrecht

Wesentlich am neuen GEAS ist, dass es gewissermaRen zwei , Tracks” fur Asylverfahren vorsieht. Auf
der einen Seite handelt es sich um das Verfahren im Inland, das an das herkdmmliche Asylverfahren
anknapft und sich von diesem in vielerlei Hinsicht auch nicht grundlegend unterscheidet. Auf der
anderen Seite haben wir die Verfahren an der Grenze, die darauf abzielen, Menschen gar nicht erst
einreisen zu lassen, sondern ihr Asylverfahren direkt in Grenznahe durchzufahren und ggf. direkt von
dort auch wieder abzuschieben. Dieser Artikel behandelt das Verfahren im Inland, flr die Verfahren an
der Grenze gibt es einen eigenen Artikel.

1. Screening-Verfahren

Vor dem Asylverfahren kann ein Screening-Verfahren durchgefiuhrt werden, zwingend erforderlich ist
das jedoch nicht. Umgekehrt muss sich an ein Screening-Verfahren auch nicht zwingend ein
Asylverfahren anschlieBen.

2. Einleitung des Verfahrens

2.1 Antragstellung

Das bisherige Asylgesuch heifSt in Zukunft Antragstellung und wird in § 13 AsylG bzw. Art. 26
Asylverfahrensverordnung (AVVO) geregelt sein. Erfreulich: Im Zweifel, also, wenn den Behdrden
nicht klar ist, ob ein Asylgesuch geduBert werden soll, muss nachgefragt werden, Art. 26 Abs. 1 UA 2
AVVO.

2.2 Registrierung des Asylantrags

Die Registrierung des Asylantrags ist als rechtlich geregelter Verfahrensschritt neu. Sie wird in §
13a AsylG bzw. Art. 27 AVVO geregelt und ist insbesondere fur den Beginn der Fristen im Verfahren
nach der AMM-VO relevant. An dieser Stelle wird auch der Ankunftsnachweis (§ 63a AsylG) erteilt.
Sofern ein Screening-Verfahren durchgefuhrt worden ist, wird das gemal$ Art. 17 Screening-
Verordnung erstellte sog. Uberpriifungsformular zur Akte genommen. Die Registrierung muss
umgehend, spatestens innerhalb von funf Tagen nach Antragstellung erfolgen.

2.3 Einreichung des Asylantrags

Die bisherige Asylantragstellung heilt firderhin Einreichung des Asylantrags. Geregelt wird sie
in § 14 AsylG bzw. Art. 28 AVVO. Sie soll so schnell wie moglich, spatestens innerhalb von 21 Tagen
nach der Einreichung des Asylantrages erfolgen.

Wie bisher auch, ist der Antrag grundsatzlich personlich einzureichen. Die bisher in § 14 Abs. 2 AsyIG
geregelten Ausnahmen u.a. fur Personen in Haft oder stationarer Behandlung und unbegleitete
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Minderjahrige bleiben prinzipiell erhalten. Das konkrete Prozedere soll nach der Neufassung des § 14
AsylG jedoch anders ausgestaltet werden: Es muss dann eine schriftliche Anzeige beim BAMF unter
Verwendung eines Formblatts erfolgen. Dan BAMF entscheidet dann nach Ermessen, wie konkret im
Einzelfall verfahren werden soll.

3. Anhorung, Art. 11 ff. AVVO

Wie bisher auch mussen schutzsuchende Personen im Asylverfahren angehort werden. Die
Anderungen in diesem Bereich halten sich insgesamt eher in Grenzen. Die gravierendste Anderung
darfte wohl sein, dass furderhin eine verpflichtende Tonaufzeichnung zu erfolgen hat, Art. 14 Abs. 2
Satz 1 AVVO. Diese ist im Zweifel auch maRgeblich, Art. 14 Abs. 4 AVVO. Praktisch durfte das
bedeuten, dass in Fallen, in denen strittig ist, was genau in der Anhérung gesagt wurde, insbesondere
auch die Gerichte den Inhalt der Aufzeichnung abspielen und ggf. von den in der Verhandlung
anwesenden Dolmetscher*innen Ubersetzen lassen.

4. Ubersetzung von Unterlagen, Art. 34 Abs. 4 AVVO

Das BAMF als Asylbehdrde muss relevante Unterlagen Ubersetzen lassen. Das entspricht auch jetzt
schon der Behdrdenpraxis. Weitere Unterlagen konnen die Antragsteller*innen auf eigene Kosten
libersetzen lassen. Bei Folgeantragsverfahren kann die Verantwortung fiir die Ubersetzung den
Antragsteller*innen auferlegt werden.

5. Folgeantrage, Art. 55 f. AVVO

Folgeantrage werden furderhin in den Art. 55 und 56 AVVO geregelt.
5.1 Rechtskraftige Entscheidung uber den friuheren Asylantrag?

Art. 55 Abs. 1 AVVO bestimmt: Ein Folgeantrag liegt nur vor, wenn Uber den friheren Antrag noch
keine rechtskraftige Entscheidung ergangen ist. Anderenfalls ist der Antrag als neue Angabe im
laufenden Verfahren durch den zustandigen Mitgliedstaat zu prifen. Dies gilt nicht, wenn das
Verfahren bereits bei Gericht liegt und das zustandige Gericht neue Umstande nicht mehr
bertcksichtigen kann. Dies durfte in Deutschland beispielsweise die meisten
Berufungszulassungsverfahren am Oberverwaltungsgericht oder Revisionsverfahren beim
Bundesverwaltungsgericht betreffen.

5.2 Zulassigkeitspufung

Im nachsten Schritt muss gepruft werden, ob neue Umstande zutage getreten oder von der*dem
Antragsteller*in vorgebracht worden sind, die die Wahrscheinlichkeit, dass ihr¥xihm internationaler
Schutz zuzuerkennen ist, ,erheblich” erhohen, oder die im Zusammenhang mit einem zuvor geltend
gemachten Unzulassigkeitsgrund stehen, wenn der erste Antrag als unzulassig abgelehnt wurde. Dies
folgt aus Art. 55 Abs. 3 AVVO. Wie bisher auch, muss im Folgeverfahren nicht zwingend eine neue
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personliche Anhdrung erfolgen. Vielmehr kann diese Prifung gemals Art. 55 Abs. 4 AVVO auch auf der
Grundlage schriftlicher Angaben erfolgen.

Wie bisher auch, gelten Umstande ,nur dann als neu, wenn der Antragsteller ohne eigenes
Verschulden nicht in der Lage war, diese Umstande im Rahmen des friheren Antrags vorzubringen”
(Art. 55 Abs. 5 Satz 1 AVVO). Wenn mal also den Folgeantrag auf Grunde stltzen moéchte, die auch
schon im Zeitraum des vorherigen Asylverfahrens vorlagen, braucht man einen Entschuldigungsgrund
daflr, dass man diese Grunde nicht schon vorgebracht hat. Die hierzu ergangene Rechtsprechung
des EuGH durfte weiterhin gelten, sodass es insbesondere fiir queere Personen auch weiterhin ein
tauglicher Entschuldigungsgrund sein durfte, wenn sie sich beispielsweise aus Scham daran gehindert
sahen, uber ihre sexuelle Orientierung zu sprechen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die in Art. 55 Abs. 5 Satz 2 AVVO vorgesehenen
Ausnahmefalle, in denen auch solche Umstande, die schon im Zeitraum des friheren Asylverfahrens
vorlagen, dennoch bericksichtigt werden mussen, recht weit gehen. Dies ist etwa der Fall, wenn
diese Umstande die Wahrscheinlichkeit, dass der Antrag nicht unzulassig ist oder internationaler
Schutz zuerkannt wird, ,,erheblich” erhdht. Dasselbe gilt in Fallen einer sog. stillschweigenden
Ricknahme gemald Art 41 AVVO. Diese Falle entsprechen der derzeitigen Einstellung wegen
Nichtbetreibens. Da in diesem Fallen also zulassigerweise ein Folgeantrag gestellt werden, ersetzt der
Folgeantrag gewissermafien auch den bisherigen Wiederaufgreifensantrag nach § 33 Abs. 5 AsylG.

Da nicht mehr zwischen Folgeantragen und Zweitantragen differenziert wird und es flr die
Zulassigkeit eines Folgeantrags keine Rolle mehr spielt, in welchem Mitgliedstaat das vorherige
Asylverfahren lief, durfte nichts anderes gelten, wenn das vorherige Asylverfahren in dem anderen
Mitgliedstaat bereits bestandskraftig fur stillschweigend zurickgenommen erklart wurde. Wenn also
beispielsweise jemand zunachst in Bulgarien einen Asylantrag stellt, dann aber vor der Anhérung
nach Deutschland weiterreist, sodass Bulgarien den Asylantrag fur stillschweigend zurickgenommen
erklart, und dann in Deutschland einen neuen Asylantrag stellt, nachdem die bulgarische
Entscheidung rechtskraftig ist, durfte ein Folgeantrag in Deutschland regelmalSig zulassig sein.

Kommt das BAMF zu dem Ergebnis, dass keine neuen Umstande in diesem Sinne zutage getreten
oder vorgebracht worden sind, wird der Antrag als unzulassig abgelehnt (Art. 55 Abs. 7 AVVO).

5.3 Begrundetheitsprufung

Liegen neue Umstande in diesem Sinne vor, muss eine Begrindetheitsprifung erfolgen, Art. 55 Abs. 6
AVVO. Dabei macht der Gesetzgeber durch den Verweis in § 30 Satz 1 AsylG von der durch Art. 39
Abs. 4 AVVO eroffneten Moglichkeit Gebrauch, Folgeantrage, die nicht unzulassig sind, als
»offensichtlich unbegrindet” abzulehnen (vgl. Art. 42 Abs. 1 Buchstabe g) AVVO). Dies entspricht
insoweit auch schon der bisherigen Rechtslage seit Neufassung des § 30 AsylG durch das
~Ruckfuhrungsverbesserungsgesetz” der Ampel-Koalition.

Mastodon
Bluesky
Threads
Facebook
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Reddit

Aufenthaltswiki - https://wiki.aufentha.lt/


https://mastodonshare.com?text=Asylverfahrensrecht&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht
https://bsky.app/intent/compose?text=Asylverfahrensrecht%0Ahttps%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht
https://www.threads.net/intent/post?text=Asylverfahrensrecht&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht&title=Asylverfahrensrecht&summary=Asylverfahrensrecht%0A%0AWesentlich%20am%20neuen%20GEAS%20ist%2C%20dass%20es%20gewisserma%C3%9Fen%20zwei%20%E2%80%9ETracks%E2%80%9C%20f%C3%BCr%20Asylverfahren%20vorsieht.%20Auf%20der%20einen%20Seite%20handelt%20es%20sich%20um%20das%20Verfahren%20im%20Inland%2C%20das%20an%20das%20herk%C3%B6mmliche%20Asylverfahren%20ankn%C3%BCpft%20und%20sich%20von%20diesem%20in%20vielerlei%20Hinsicht%20auch%20nicht%20grundlegend%20unterscheidet.%20Auf%20der%20anderen%20Seite%20haben%20wir%20die%20Verfahren%20an%20der%20Grenze%2C%20die%20darauf%20abzielen%2C%20Menschen%20gar%20nicht%20erst%20einreisen%20zu%20lassen%2C%20sondern%20ihr%20Asylverfahren%20direkt%20in%20Grenzn%C3%A4he%20durchzuf%C3%BChren%20und%20ggf%E2%80%A6&mini=true&source=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht&description=Asylverfahrensrecht
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht&description=Asylverfahrensrecht
http://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht&title=Asylverfahrensrecht

Last update: 2026/05/06 07:29 asylverfahrensrecht https://wiki.aufentha.lt/asylverfahrensrecht

e Telegram
e Xing
e Email

From:
https://wiki.aufentha.lt/ - Aufenthaltswiki

Permanent link:
https://wiki.aufentha.lt/asylverfahrensrecht

Last update: 2026/05/06 07:29

https://wiki.aufentha.lt/ Printed on 2026/05/06 19:32


https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht&text=Asylverfahrensrecht
https://www.xing-share.com/app/user?op=share;sc_p=xing-share;url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht
mailto:?subject=Asylverfahrensrecht&body=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fasylverfahrensrecht: Asylverfahrensrecht%0A%0AWesentlich%20am%20neuen%20GEAS%20ist%2C%20dass%20es%20gewisserma%C3%9Fen%20zwei%20%E2%80%9ETracks%E2%80%9C%20f%C3%BCr%20Asylverfahren%20vorsieht.%20Auf%20der%20einen%20Seite%20handelt%20es%20sich%20um%20das%20Verfahren%20im%20Inland%2C%20das%20an%20das%20herk%C3%B6mmliche%20Asylverfahren%20ankn%C3%BCpft%20und%20sich%20von%20diesem%20in%20vielerlei%20Hinsicht%20auch%20nicht%20grundlegend%20unterscheidet.%20Auf%20der%20anderen%20Seite%20haben%20wir%20die%20Verfahren%20an%20der%20Grenze%2C%20die%20darauf%20abzielen%2C%20Menschen%20gar%20nicht%20erst%20einreisen%20zu%20lassen%2C%20sondern%20ihr%20Asylverfahren%20direkt%20in%20Grenzn%C3%A4he%20durchzuf%C3%BChren%20und%20ggf%E2%80%A6
https://wiki.aufentha.lt/
https://wiki.aufentha.lt/asylverfahrensrecht

	Asylverfahrensrecht
	1. Screening-Verfahren
	2. Einleitung des Verfahrens
	2.1 Antragstellung
	2.2 Registrierung des Asylantrags
	2.3 Einreichung des Asylantrags

	3. Anhörung, Art. 11 ff. AVVO
	4. Übersetzung von Unterlagen, Art. 34 Abs. 4 AVVO
	5. Folgeanträge, Art. 55 f. AVVO
	5.1 Rechtskräftige Entscheidung über den früheren Asylantrag?
	5.2 Zulässigkeitspüfung
	5.3 Begründetheitsprüfung



